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Gebühren, Veranstaltungszuschüsse und Kostenübernahmen 
 

des Qualifikationsbereichs Braunschweig 
 

 
 

I  Ordnungsgelder 

 
Es gilt die Gebührenordnung (GO) des TTVN mit den Beträgen für die Bezirksebene (Spalte D der GO). 

 
Zeichenerklärung (Auszug GO) 
 

Spalte A  Rechtsquelle für das Aussprechen des Ordnungsgeldes 
 

Spalte B  autorisierte Organe/Funktionsträger für das Aussprechen des Ordnungsgeldes 
SLS  Spielleitende Stelle 
 

Spalte D  Höhe des Betrages auf der Bezirksebene bzw. bei bezirksoffenen Turnieren in €. 
 

Abweichende Beträge sind für folgende Positionen festgelegt: 
 

  Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen 

  A B D 

1.4.1 Einvernehmliche Spielverlegung Nachwuchsbereich G 6.2.4 a SLS 0 

1.4.2 Einvernehmliche Spielverlegung Erwachsenenbereich G 6.2.4 a SLS 15 

1.10 Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlassenes Erfassen von 

Spielergebnissen oder Spielberichten 

  

I 5.13 SLS 10 

 
II  Übrige Zahlungen sowie Finanz- und Sachleistungen 

 
A Veranstaltungszuschüsse 

01. 

 

 

 

02. 

Bezirksindividualmeisterschaften 
a) Jugend 11-19 
b) Seniorinnen/Senioren 
 
 
Bezirksranglisten Jugend 11-19 
(nur Endrunde) 

 
€ 
€ 
 
 
€ 

 
700,00 
400,00 

 
 

700,00 
 

03. Bezirksentscheid MINI-Meisterschaften € 300,00 

04. Bezirksmannschaftsmeisterschaften Jugend 13 € 100,00 

Des Weiteren werden die Veranstaltungsaufwendungen für Wettkampfbälle, Hallenbenutzungsgebühren, Preise und Urkunden 
erstattet. 
 
 
B Kostenübernahmen des Qualifikationsbereich (QB) Braunschweig 

01. Reisekosten und Tagegelder der eingesetzten Verantwortlichen des QB Braunschweig werden gem. der 
Reisekostenordnung des TTVN abgerechnet.  

02. Für den Schiedsrichtereinsatz gilt die Reisekostenordnung des TTVN. 

 

III Verfahrenshinweise 

 Sämtliche Abrechnungen für Veranstaltungen und Kostenübernahmen des QB Braunschweig erfolgen über den TT-
Regionsverband Braunschweig. 
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Die Weiterberechnung an die TT-Regions- und Kreisverbände erfolgt auf Basis der Veranstaltungen (A 01.-04.) über die 
Ermittlung kostendeckender Startgelder, die den Regions-/Kreisverbänden von der TT-Region Braunschweig in 
Rechnung gestellt werden. 
 
Die Ordnungsgebühren für Spielverlegungen, verspätete Ergebnismeldungen und verspätete Eingabe von Spielberichten 
werden von der TT-Region Braunschweig über das Fakturierungssystem nuVerband den Vereinen in Rechnung gestellt. 
Die Rechnungsbeträge der Ordnungsgebühren werden von der TT-Region vereinnahmt. Am Jahresende erfolgt eine 
Abrechnung für das gesamte Jahr. Die Beträge werden nach Zugehörigkeit der Vereine den Kreis-/Regionsverbänden 
überwiesen.  
 
Anpassungen der Ordnungsgebühren, Veranstaltungszuschüsse und Kostenübernahmen erfolgen über die Ständige 
Konferenz der Regions-/Kreisverbände des QB Braunschweig (einfacher Mehrheitsbeschluss). 

 

 
Stand: 03/2025 


